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ORDNUNGSPOLITIK

Peter-R. Puf

Deregulierung von Märkten: 
ein dornenreicher Weg

Die Akteure auf regulierten Märkten haben es bislang recht gut verstanden, sich einem Abbau 
ihrer Privilegien zu widersetzen. Welcher Abwehrmechanismen bedienen sie sich? 

Wo sollten Deregulierungsversuche ansetzen?

Die D eregulierung von Märkten, in denen der W ettbe
werb durch staatliche E ingriffe e ingeschränkt ist -  

sei es durch Regulierungen oder durch die Definition 
von Ausnahm ebereichen steht in jüngster Zeit auch in 
der Bundesrepublik an oberster Stelle der politischen 
Prioritätenliste. Eine von der Bundesregierung im Früh
jahr 1988 eingesetzte „Unabhängige Expertenkom m is
sion zum Abbau m arktw idriger R egu lierungen“ hat mitt- 
lerviieile ihre Arbeit aufgenom m en, sie soll bis 1990 kon
krete Vorschläge für die Verm inderung von Preis- und 
Mengenregulierungen sow ie Beschränkungen des 
Marktzu- und M arktaustritts unterbreiten. Auch im H in
blick auf die Schaffung des G em einsam en B innenm ark
tes geht es dabei um m ehr m arktw irtschaftliche O rd
nung auf w ichtigen Teilmärkten.

Die politisch notwendigen und ökonom isch sinnvollen 
Deregulierungsforderungen sind jedoch schw er zu rea li
sieren: Regulierte Märkte sind außerordentlich resistent 
gegen Eingriffe von außen, und das über vie le Jahr
zehnte hinweg. Der Reichskraftwagentarif (RKT), Kern
stück der M arktordnung im Straßengüterverkehr, exi
stiert seit 1936; die Regulierungen im Fernm eldebe- 
reich gehen zurück auf das Reichste legraphengesetz 
vom April 1892, die Agrarm arktordnung hat in vie len Be
reichen ihre W urzeln im sogenannten Reichsnährstand 
der 30er Jahre. Es versteht sich von selbst, daß es die 
Entscheidungsträger auf regulierten M ärkten geschafft 
haben, diese M ärkte als Ausnahm etatbestände des na
tionalen bzw. europäischen W ettbewerbsrechts zu eta-
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blieren, in Teilbereichen m ehr noch: Die festgesetzten 
Tarife im Straßengüterverkehr etwa stellen Rechtsver
ordnungen dar, ein Verstoß -  etwa bei e iner kunden
orientierten Preissetzung, die vom Tarif abweicht -  wird 
dem zufolge als O rdnungsw idrigkeit geahndet.

Eine w irksam e Deregulierung ist nur schwerlich über 
den einm aligen Kraftakt einer Änderung des Rechtsrah
mens zu erreichen, auch die ökonom ische Beweisfüh
rung zur gesam tw irtschaftlichen Ineffizienz regulierter 
Märkte erscheint häufig schwierig.

W er im m er sich auf den dornenreichen Weg macht, 
für m ehr W ettbewerb auf regulierten Märkten zu fech
ten, ist deshalb gut beraten, die Abwehrm echanism en 
zu kennen, die solche M ärkte im Laufe der Zeit entw ik- 
kelt haben, es sind im übrigen auf allen regulierten M ärk
ten die gleichen:

Die „Besonderheitentheorie“

Regulierten M ärkten liegt in a ller Regel eine w issen
schaftlich akribisch geführte Besonderheitentheorie zu
grunde. Danach w eist gerade dieser M arkt eine Reihe 
von Besonderheiten auf, die staatliche E ingriffe gera
dezu herausfordern und nur so zu gesam tw irtschaftli
chen W ohlfahrtsgew innen führen.

Für Verkehrsm ärkte etwa werden genannt -  und über 
D issertationsgenerationen hinweg behandelt -  die 
„N icht-Speicherbarke it von Leistungen", die soge
nannte „U npaarigke it“ der Verkehrsström e etc. Bei 
Agrarm ärkten ist unter anderem  das „inverse Ängebots- 
verhalten“ bei Preissenkungen bekannt, was besagt, 
daß bei fa llendem  M arktpreis die Produktion ausge
dehnt wird. Die Besonderheiten auf Telekommunika
tionsm ärkten schließlich ranken sich um das angeblich
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„na türliche M onopol“ der Post im Fernm eldebereich. 
Auf anderen Märkten wird mit einem besonderen „Ver
braucherschutz" argum entiert usw.

In ihrer Vulgärform  führen diese Theorien die A nw e
senheit des Staates auf den Märkten bereits als Beson
derheit an, die als quasi naturgesetzlich gegeben ange
nom m en wird.

Man mag geneigt sein, diese „B esonderhe iten theo
rien“ als w issenschaftliches G lasperlenspie l zu be
zeichnen, wenn daraus nicht schw erw iegende negative 
Folgen für d ie G esam tw irtschaft und das unternehm eri
sche Selbstverständnis der M arktteilnehm er entstan
den wären.

Die angeblichen Besonderheiten der Verkehrsm ärkte 
m achen deutlich, daß die Verfasser diese im m er und o f
fensichtlich nur im Vergleich zu Industrieunternehm en 
abgeleitet haben: Eine Industrieproduktion kann auf La
ger gelegt werden, die Verkehrsleistung naturgemäß 
nicht. D ieser Blick auf die Industrieproduktion hat nun 
über viele Jahre -  wahrschein lich bis heute -  den Blick 
dafür verstellt, daß Verkehrsunternehm en D ienstle i
stungsunternehm en sind -  m it allen Konsequenzen für 
die Ausgestaltung der Preis- und Leistungsangebote. 
Aus dieser S icht allerd ings fallen die angeblichen Be
sonderheiten schnell in sich zusam m en: W elcher Fri
seur kann schon auf Vorrat produzieren?

Das inverse Angebotsverhalten auf Agrarm ärkten, 
hier als Besonderheit deklariert, entpuppt sich schnell 
als M arktungle ichgew icht durch Politikversagen; es 
sind Inform ationsdefizite des einzelnen Landwirts, der 
den agrarpolitischen Durchhalteparolen G lauben 
schenkt und dam it im fälschlichen Vertrauen auf bes
sere Zeiten Selbstausbeutung betreibt. G leichwohl w ird 
diese „B esonderhe it" im politischen Raum noch heute 
als Beweis dafür angesehen, daß eine m arktorientierte 
Preispolitik das tJberschußproblem nicht lösen könne.

Die Beweisführung schließlich, daß sich die Fernm el
dehoheit des Staates aus einem „natürlichen M onopol" 
ableite, erscheint allerd ings selbst den Befürwortern 
dieser Besonderheitentheorie zu unsicher. Denn: 
Warum Fernm eldehoheit, Regulierung, m ehr Staat, 
wenn es denn schon ein „natürliches M onopol“ sei, des
sen M arktüberlegenheit ja  bereits sui generis gegeben 
sein müßte.

Die „Sprachimmunisierung“

Die Beschäftigung m it regulierten M ärkten erfordert 
ein Höchstm aß an Spezia lkenntnissen, weniger weil die 
ökonom ischen Zusam m enhänge besonders kom pli

ziert wären, als vielmehr, weil sich im Laufe der Zeit eine 
Art G eheim sprache entw ickelt hat, die Mechanismen 
und Akteure nach außen abschirmt.

Dieses Phänom en ist nicht neu, und es betrifft nicht 
nur regulierte Märkte, Fachchinesisch schließlich ist 
überall bekannt. Nur hier kom m t Entscheidendes hinzu, 
näm lich eine gefährliche Doppelbödigkeit der verwen
deten Begriffe: Subventionen werden zu Rückflüssen, 
verbotene Kreditaufnahm en zu negativen Rückstellun
gen, Preis- und M engenkarte lle zu Marktstabilisatoren, 
betriebsw irtschaftliche Defizite zu gem einw irtschaftli
chen Leistungen. Es ist offensichtlich, daß diese Be
griffsverw irrungen gerade dort nachhaltigen Eindruck 
hinterlassen sollen, wo klare und einfache Ansprache 
notwendig wäre, näm lich im politischen Raum.

Interessenkonvergenz

Besonderheitentheorie und Sprachim munisierung 
führen bei allen Beteiligten schließlich zu einer Interes
senkonvergenz. Auch auf regulierten M ärkten agieren 
Anbieter und Nachfrager, oder aber Anwender, der ent
sprechende Begriff auf Telekommunikationsmärkten. 
Man m öchte annehm en, daß die Interessenkonflikte, 
die sonst über einen funktionsfäh igen M arkt gelöst wer
den, nun in den staatlich verordneten Verhandlungen 
bereinigt werden. Die hart geführten Verhandlungen bei 
geplanten Tariferhöhungen im Post- und Fernm eldebe
reich, in den Tarifgremien für die einzelnen Verkehrs
m ärkte, in Brüssel für die Agrarm ärkte, aber auch in den 
Lohntarifverhandlungen, scheinen dies zu bestätigen.

G leichwohl hat es oft den Anschein, als ob die Preis
verhandlungen härter geführt würden als der E insatz für 
Deregulierung und m ehrW ettbew erb. Die Begründung 
ist e infach: Regulierungen garantieren beiden M arktsei
ten Vorteile. Der einen M arktseite zusätzliches Einkom
men, der anderen Marktseite, daß sie wenigstens nicht 
m ehr bezahlt als der Konkurrent, wenn es denn schon 
teurer sein muß.

Regulierungen schließlich sind ebenso G arant dafür, 
daß bestim m te Vereinbarungen auch strikt eingehalten 
werden. Für Unternehm en ohne M arkttransparenz, sei 
es, daß ihnen die Innovationsdynam ik fehlt oder aber an 
dem  notwendigen Kapitaleinsatz m angelt, erleichtert 
die Regulierung som it ohne Zweife l die Konkurrenzbe
obachtung. Verwaltung und Adm inistra tion fürchten zu 
Recht, daß Deregulierung -  fast im m er m it Subventions
abbau verbunden -  m it einem  Abbau von Privilegien, 
wenn nicht gar der eigenen Arbeitsplätze, verbunden 
ist. Der heftigste W iderstand gegen Deregulierungsan
sätze, aber auch gegen Subventionsabbau, kom m t des
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halb häufig gerade aus der Verwaltung selbst. Dies ist 
nach außen allerdings häufig nicht sichtbar, deshalb 
aber um so wirkungsvoller. Für die Adm inistra tion ist die 
Budgetmaximierung nach w ie vor m it sehr viel m ehr Vor
teilen verbunden als die notwendige Kostenm in im ie
rung. Für den Politiker schließlich geht m it der Deregulie
rung ein Politikbereich verloren, in dem der S taat w irt
schaftspolitisch sichtbar und die Leistung m eßbar ist, 
wenn auch nur an der Anzahl von Verordnungen, der 
eingesetzten Beam ten und der W achstum sraten der 
Haushaltsansätze. Hinzu kommt, nationale Regu lie run
gen eignen sich bei in ternationalen Verhandlungen her
vorragend für politische Bargaining-Prozesse.

Die Verlustsozialisierung

Die einzel- und gesam tw irtschaftlichen Kosten, die 
durch die Regulierung von M ärkten verursacht werden, 
lassen sich aus naheliegenden G ründen nur schwerlich 
konkretisieren. S tatistiken sind hier nicht sehr hilfreich, 
der Vergleich etwa zum  Ausland ist in aller Regel mit 
dem Killerargument zu w iderlegen, „d ie  Verhältnisse 
seien hier doch ganz anders“ . Vielfältig sind zudem  die 
Möglichkeiten, die mit der Regulierung einhergehenden 
Verluste über die einzelnen Haushaltstitel gleichm äßig 
zu verteilen bzw. in Bundesbeteiligungen zu verstecken. 
Ebenso fehlt es häufig an w issenschaftlicher Unterstüt
zung gerade der Disziplinen, die diese M ärkte w issen
schaftlich analysieren, auch dies Folge der geschilder
ten Interessenkonvergenz.

Bereits ein kurzes Lüften des Verlustschleiers o ffen
bart beachtliche G rößenordnungen: A lle in zur Abdek- 
kung der Subventionszahlungen an Bahn und Bauern 
zahlt jeder Erwerbstätige in der Bundesrepublik pro 
Jahr über 1000 DM, nicht e ingerechnet die Beschäfti- 
gungs- und W achstum sverluste durch überhöhte Ko
sten sowie durch die „Regu lie rung der W achstum s
dynamik“ .

Die notwendige Verlustsozialisierung geschieht des
halb in aller Regel über einen M echanism us, der als das 
„Restaurantrechnungs-Phänom en“ jederm ann ge läu
fig ist, gleichwohl im m er w ieder aufs Neue eine Versu
chung darstellt. Bekanntlich fallen danach die Beste llun
gen immer üppiger aus, wenn vorher vereinbart wurde, 
die Zeche anschließend zu gleichen Teilen zu zahlen. 
Dieses einfache, aber äußerst w irkungsvolle Phäno
men eignet sich nun in hervorragendem  Maße dazu, 
Verluste zu sozialisieren.

Tatsächlich finden sich entsprechende Ansätze auf a l
len regulierten M ärkten: Nach augenblicklich gängiger 
Regelung im Agrarbereich erhält etwa das Land die
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höchsten Subventionen aus Brüssel, das am meisten 
Überschüsse produziert. Der W iderstand der Partner
länder ist gering, man m öchte sich nicht die M öglichkeit 
verbauen, das nächste Mal auf Kosten der Nachbarn zu 
leben. Der Fernm eldebereich hält eine Fülle von Bei
spielen bereit, die m it den Begriffen Q uersubventionie
rung nur m ühsam  verdecken, daß hier Nutzer bestim m 
ter Leistungen für andere G ruppen m itbezahlen, die ge
schickt oder politisch w ichtig genug erscheinen, um sich 
einer m arktorientierten Preisgestaltung zu entziehen. 
Mit der perm anenten Defizitfinanzierung der Deutschen 
Bundesbahn werden schließlich auch diejenigen unge
wollt zur Kasse gebeten, die die Bahn gar nicht nutzen. 
W eitere Beispiele für andere M ärkte sind offensichtlich.

Fazit

Die geschilderten Verhaltensm uster der Akteure auf 
regulierten Märkten m achen deutlich, w o angesetzt wer
den muß. Ein w irksam er Deregulierungsprozeß muß o f
fenbar bereits im w issenschaftlichen Bereich beginnen, 
schon allein, um die apostrophierte Besonderheiten
theorie nachhaltig und argum entativ zu w iderlegen. Die 
geschilderte Sprachim m unisierung sollte sich durch 
Übersetzung in eine einfache und klare ökonom ische 
Sprache schnell beseitigen lassen. Am schw ierigsten 
erscheint das Durchbrechen der Interessenkonvergenz 
auf regulierten Märkten. H ier mag eine Besonderheit 
helfen. W egen der dargestellten Verlustsozialisierung 
m üssen bei M arktregulierungen der finanzierenden Ö f
fentlichkeit besonders einprägsam e Begründungen ge
liefert werden. Mal ist d ies der Schutz m ittelständischer 
Unternehm en oder bäuerlicher Familienbetriebe, ge le
gentlich ein besonderes nationales S icherheitsbedürf
nis oder aber ein unbedingt notwendiger Verbraucher
schutz. All dies Ziele mit hoher Akzeptanz in der Ö ffent
lichkeit. Es em pfiehlt sich deshalb immer, d ieser be
haupteten Schutzw irkung sehr sorgfältig nachzugehen 
und die „cui bono“ -Frage zu stellen. In jedem  Fall ist s i
cher: Die Antwort wird sehr überraschend ausfallen. 
Das japanische W irtschaftsm inisterium  hat hierzu kürz
lich noch einen weiteren Weg aufgezeigt: Der vollstän
dige Abbau der japanischen Kohlesubventionen wurde 
den Beteiligten von Beam ten des W irtschaftsm in iste
riums eröffnet, die durch Stellenrotation gerade erst ein 
Jahr im Am t waren.

A lles in allem : W ir sollten die je tzt eingesetzte D eregu
lierungskom m ission nicht überfordern und ihre m ögli
chen Em pfehlungen auch nicht als endgültiges Urteil ak
zeptieren. Deregulierungen sind nicht durch einm aligen 
Federstrich zu erreichen, gefordert ist v ie lm ehr ein per
m anenter Prozeß der E ffizienzüberprüfung bei allen 
M arktteilnehm ern.

309


